
Protokollauszug
aus der

Sitzung der Stadtvertretung Grevesmühlen 
vom 24.04.2017

Top 8 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 39 für das Gebiet "zum Sä-
gewerk" südlich des Bahngleises der Stadt Grevesmühlen und 4. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen
hier: Beschluss zu den  Vorentwürfen

   
Herr Schulz weist auf die umfangreichen Lärmschutzmaßnahmen hin, die bei die-
sem B-Plangebiet notwendig sind. Diese müssen nicht nur durch die Stadt, sondern 
auch durch die Bauherren erfolgen. Herr Schulz zweifelt daran, dass die Grundstü-
cke durch diese Einschränkungen gut verkauft werden können. 

Herr Neumann spricht die umwelttechnischen Aspekte an und erkundigt sich, wer 
die Maßnahmen betreuen soll, da viele geschützte Arten berücksichtigt werden 
müssen.

Herr Grote informiert, dass sich der Umweltausschuss ausführlich mit dem Thema 
auseinandergesetzt hat und reichlich Möglichkeiten für die geschützten Arten vor-
handen sind. 

Sachverhalt:  
Das Areal des Plangeltungsbereichs ist bereits seit DDR-Zeiten von einer industriel-
len, handwerklichen und gewerblichen Nutzung geprägt. Nach und nach wurden zahl-
reiche Nutzungen eingestellt. Ein im Plangebiet betriebenes Sägewerk beabsichtigt 
ebenfalls, in Kürze den Betrieb einzustellen. Aktuell befinden sich im Plangebiet eine 
Tischlerei, ein Holzverarbeitungsbetrieb und eine Spielothek. 
In Anbetracht der anhaltenden Nachfrage nach Baugrundstücken möchte die Stadt 
Grevesmühlen auf den aus der Nutzung gefallenen Flächen  ein allgemeines Wohn-
gebiet schaffen - unter Berücksichtigung von erforderlich werdenden Lärmschutz-
maßnahmen. 
Die Erschließung des geplanten knapp 10 ha großen Wohngebietes soll über eine 
neue Anbindung von der Rehnaer Straße erfolgen. 
Die Stadt Grevesmühlen sieht für das gesamte Areal das Erfordernis einer städtebau-
lichen Neuordnung.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 39 sollen die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes für die Flächen 
des Sägewerkes und der sich südlich anschließenden Flächen bis an die Grenze des 
Geltungsbereiches und für die Sicherung bestehender Gewerbebetriebe geschaffen 
werden.  
Darüber hinaus sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Mischgebiet 
für den östlichen Teil des Plangebietes bis zur Rehnaer Straße geschaffen werden. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 sollen zudem wertvolle Biotopstruk-
turen im westlichen Teil des Plangebietes dauerhaft gesichert werden. 
Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten ist die Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 39 erforderlich. Parallel dazu erfolgt die 4. Änderung des 



Flächennutzungsplans, der das Plangebiet momentan noch als gemischte Bauflächen 
darstellt.

Beschluss:   
1. Die Vorentwürfe des B-Planes Nr. 39 „Zum Sägewerk“ und der 4. Änderung des 

Flächennutzungsplanes werden von der Stadtvertretung gebilligt und für die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 
1 BauGB bestimmt.

2. Die Öffentlichkeit und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind
möglichst frühzeitig am Aufstellungsverfahren zu beteiligen. Ihnen ist inner-
halb angemessener Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

3. Die Planung ist mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB abzu-
stimmen.

Abstimmungsergebnis:   
Ja- Stimmen: 12
Nein- Stim-
men:

8

Enthaltungen: 1


